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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-53 „Gelskamp“, 20. (beschleunigte) Änderung 

Ortsteil: Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Am Gelskamp 3 bis 7 (Gemarkung Detmold, Flur 35, Flurstücke 23, 24, 384 und 

385) 

Verfahrensstand:   Rechtskraft 

Der Bebauungsplan 01-53 „Gelskamp“, 20. Änderung, ändert die bisher festgesetzte Geschossigkeit (s. 
Punkt 1.1.2). Für diese 20. Änderung des Bebauungsplanes gelten im Übrigen weiterhin die textlichen und 
zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 01-53 einschließlich der für das Plangebiet maßgebli-
chen Änderungen. Ergänzt werden die Festsetzungen durch nachrichtliche Hinweise (s. Punkt 3). 

Hinweis: 
Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungsteils. Die in den 
textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend. 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzungen nach § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse wird auf III festgesetzt.

3 Nachrichtliche Übernahmen/Hinweise 

3.1 Nutzung der solaren Strahlungsenergie 

Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sollten mit Photovoltaikmodulen oder mit Solarwärmekollektoren zur Nutzung 
der einfallenden solaren Strahlungsenergie ausgestattet werden.  

3.2 Kennzeichnung von Altablagerungsflächen  

Die im Plan gekennzeichneten Flächen sind von der Altablagerung 60/4019 IKM 15 betroffen. Bei 
einer Versiegelung oder Überbauung der gekennzeichneten Flächen sind Vorkehrungen zur Ablei-
tung von möglicherweise anfallendem bzw. austretendem Methangas erforderlich. Die erforderli-
chen Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der Unteren Boden-
schutzbehörde (Kreis Lippe, Fachgebiet Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz) abzu-
stimmen. Die auf dem Flurstück 385 vorhandenen Grundwasser- und Gasmessstellen sind zu er-
halten. 

3.3 Kampfmittelbelastungen 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde (Tel.: 0 52 
31 / 977-535) oder Polizei (Tel.: 0 52 31 / 60 90) zu verständigen. 
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3.4 Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. 
h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und /oder pflanzlichen 
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, hier 
im Auftrag: Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, 32756 Detmold, Tel.: 05231/99 25-0; Fax: 
05231/99 25-25, unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungs-
stätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht 
die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersu-
chung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar 
ist (§ 16 Abs. 2 DSchG NRW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sons-
tigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann 
angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgerechten Bergung des Boden-
denkmals sowie zur Klärung der Fund6263umstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grund-
stück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§16 Abs. 4 DSchG NRW). 

Um eine baubegleitende Beobachtung organisieren zu können, ist der Beginn der Erdarbeiten der 
LWL-Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: LWL-Museum für Naturkunde, Westfälisches Lan-
desmuseum mit Planetarium, Sentruper Str. 285, 48161 Münster, Tel.: 0251/591-6016, Fax: 
0251/591-6098; E-Mail: naturkundemuseum@lwl.org, schriftlich, mindestens 2 Wochen im Voraus 
anzuzeigen. 

3.5 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen die gemäß § 89 BauO NRW im Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen 
über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen werden gemäß § 86 BauO NRW als Ordnungswid-
rigkeiten geahndet. 

4 Rechtsgrundlagen 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVIV-19 Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041) in der derzeit gültigen Fassung. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der derzeit gültigen Fassung. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421) in der derzeit gültigen 
Fassung. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  
- BNatSchG -) vom 29.07.2009 (BGBl I S. 2542) in der derzeit gültigen Fassung. 
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Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz-LNatSchG 
NRW-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutz-Gesetz - 
BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 
212) in der derzeit gültigen Fassung.  

Hinweis zu den herangezogenen DIN-Normen 
Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, in gedruckter Form, auf elektro-
nischem Datenträger oder per Download-Verfahren von der Internetseite www.beuth.de bezogen 
werden. Ebenso können sie im Fachbereich Stadtentwicklung bei der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Rosental 21, Hintergebäude, 1. Etage eingesehen werden. 


